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Umsetzung des Mindestlohngesetzes

Sehr geehrte Damen und Henen,

mit Hinweis auf das seit 01 .01 .2015 geltende Mindestlohngesetz teilen wir mit, dass unser

Untemehmen die Vorgaben des Mindestlohngesetzes erfüllt.

Die Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) verpflichtet sich,

ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmem mindestens die gesetzlich vorgeschriebenen

Mindestlöhne zu bezahlen. Die SAM wird die von ihr beauftragten Nachuntemehmen

schriftlich darauf hinweisen, dass diese ebenfalls dazu verpflichtet sind, mindestens die

gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlöhne an deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu

bezahlen.

Wir freuen uns auf eine weiterhin angenehme Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 34

55 130 Mainz


